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- Knaben 7325- Mädchen 3105- Total 10030.

Vermehrung 908- Ungefähr 9HC pCt. der gesanimten
Bevölkerung besucht die Schulen- Gegenwärtig sind nur 10

Gemeinden ohne Schulen, während noch im letzten Jahre die Zahl
derselben 30 bis 31 war- — Durch Gesetz vom 19- Mai 18-11

wurde» Zeichnungsschulen eingerichtet an den drei Hauptorren
und zu Mendris, die jetzt von 199 Schülern mit gutem Erfolge
besucht werden- Höhere Unterrichtsanstalten hat der Kanton aus

früheren Zeiten mehrere geerbt; sie sind aber meist mit andern

Instituten des Klerus verbunden, und die Regirung hat sich ihre
-Aufsicht und Kontrolirnng noch nicht verschafft; nur -Askono

macht in dieser Bestechung eine Ausnahme- Sekundärschulen wurden

durch Gesetz vom 20- Mai 181 l verordnet; bis jetzt hat der

Kanton aber nur fünf-

Kanton Freiburg.
Fortschritt der Jesuiten.

Kürstich hat der Grosse Rath, auf den Vorschlag des

Erziehnngsrathes, den Jesuiten »ach ihrem Verlangen am St-
Michaeliskollegium (Athenäum) sechs neue Lehrst»! le bewilligt,
und ihnen somit diese, eben dadurch zu einer-Akademie erweiterte
höhere Lehranstalt überantwortet- Die ihnen übertragenen
Fächer sind: 1) Philosophie der Geschichte; 2) philosophisches

Recht, Staats- und Völkerrecht; 3) höhere französische Literatur;
4) französische Sprache; 0) deutsche Sprache und Literatur; 0)
Elementarphysik- Die Jesuiten erhalten für diese sechs Professure»

vom Staate 3000 Fr- DieS ist eine unbedeutende Summe.
Es scheint, daß die Jesuiten ihren Unterricht gering tariren. —
Die Anstalt hat zwischen 000 und 700 Zöglinge.

In der gleichen Sitzung des ErstehungSralhes, in welcher er

obigen Vorschlag an den Großen Rath beschloß, hat er den vom
Direktor der Realschule eingereichten Entwurf, mit dieser Schule
eine Arbeitswerkstätte in Verbindung zu bringen,—als zu
kostspielig — verworfen-

Der Jesuitenpater Rvtenflue, Professor der Philosophie,
erklärt alljährlich, wenn er zu dem Kapitel des Magnetismus
kommt, denselben für ein Teufelswerk, welches vie Christen
verabscheuen müssen-
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